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Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde 2016 begonnen, als es verhältnismäßig ruhig um
die Thematik der grundrechtlichen Umweltschutzpflichten des Staates geworden
war. Die letzten aufsehenerregenden Entscheidungen lagen zu diesem Zeitpunkt
schon einige Jahre zurück und das Echo in der Literatur war soweit abgeklungen,
dass eine umfassende Systematisierung und Ordnung des Stoffs nahe lagen. Im
Verlauf der Bearbeitung zeichnete sich ab, dass die Thematik wieder zunehmend
auf gesamtgesellschaftliches Interesse stoßen würde. Die Fridays-for-Future-Pro-
teste prägten über Monate den öffentlichen Diskurs und auch traditionell weniger
ökologisch orientierte Kräfte in Politik und Wirtschaft konnten sich der Thematik
nicht entziehen, wobei auch immer wieder verfassungsrechtliche Aspekte von
verschiedenen Seiten ins Feld geführt wurden.

In dieser dynamischen Lage wurde die Arbeit im Wintersemester 2019/2020
an der Juristischen Fakultät der Julius-Maximilians-Universität Würzburg als
Dissertation eingereicht.

Wenige Monate später wurden die grundrechtlichen Schutzpflichten des Staa-
tes durch die Corona-Pandemie in einer gänzlich neuartigen Situation zur An-
wendung gebracht. Im Mai 2021 erfolgte der jüngste, weit über die Kreise der
Rechtswissenschaft hinaus vernehmbare, juristische Paukenschlag in Bezug auf
die Schutzpflichtendogmatik im Umweltbereich – die Veröffentlichung des
Klima-Beschlusses durch das Bundesverfassungsgericht. Der Beschluss – enthält
er auch einiges Neues, wie die Figur der eingriffsähnlichen Vorwirkung – be-
stätigte wesentliche Teile der traditionellen Schutzpflichtenrechtsprechung und
musste sie nicht etwa hinter sich lassen, um zu seinem aufsehenerregenden Er-
gebnis zu kommen. Die vereinzelten Neuerungen, die der Beschluss über die bis-
her etablierte Dogmatik hinaus brachte, werden im Nachwort zu dieser Arbeit
gewürdigt.

Mein Dank gilt in erster Linie meinem Doktorvater Prof. Dr. Ralf Brinktrine,
der mich bei der Auswahl des Themas beriet, ohne zu diktieren, der mir die nö-
tige wissenschaftliche und persönliche Freiheit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
an seinem Lehrstuhl bot, aber dennoch die fachliche Beratung und Unterstützung
leistete, wo sie gefragt war, und der die Arbeit sowohl zügig als auch mit großer
Gründlichkeit votierte. Meinen Eltern Brigitte Fischer-Weinrich und Matthias
Weinrich gebührt besonderer Dank für mehr Dinge als dieses Buch Seiten hat,
aber vor allem dafür, dass sie mich mit den Fähigkeiten in die Welt entlassen
haben, die es ermöglichen, in ihr zu bestehen. Ganz besonderer Dank gilt meiner



Verlobten Katharina Schörk, die insbesondere in der anstrengenden Endphase der
Schreibarbeit aufbauend, verständnisvoll, rücksichtnehmend, hilfsbereit, beratend
und liebevoll unterstützend zum Gelingen der Arbeit beitrug. Gedankt sei zudem
meiner hochgeschätzten Lehrstuhlkollegin Karen Ungerer für ihren fachlichen
Rat, dafür, dass wir uns in der Zeit der Promotion gegenseitig gestützt haben,
dass wir uns als Kollegen blind und vorbehaltslos aufeinander verlassen konnten
und dass wir gemeinsam im Mahlwerk des akademischen Betriebs so viel Kurz-
weil und vergnügliche Momente verlebten. Mein Dank gebührt auch Prof. Dr.
Eckhard Pache dafür, dass er sich bereit erklärte, das Zweitgutachten zu überneh-
men, sowie Helen Borchardt, Michelle Kremser, Valerie Merz und Hanna Stengel
für ihre wertvollen Anmerkungen zum Manuskript.

Würzburg, im März 2022 Maximilian Ulrich Matthias Weinrich
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Einleitung

A. Problemaufriss

Der Einfluss des Menschen auf seine Umwelt ist mittlerweile derart prägend,
dass gar die Benennung eines neuen Erdzeitalters vorgeschlagen wurde. Anstelle
des vorangegangenen Holozän befände die Erde sich seit Beginn des 18. Jahr-
hunderts im Anthropozän.1 Ressourcenerschöpfung, steigende globale Durch-
schnittstemperatur, zunehmende Extremwetter, Schmelzen der Polkappen, damit
verknüpfter Anstieg des Meeresspiegels und das weltweite Artensterben2 sind die
augenscheinlichsten Auswirkungen der menschlichen Umweltschädigung.3

Dort, wo die einfache Rechtslage nur einen unzureichenden Schutz gewährt,
liegt ein Rückgriff auf die abstrakten Normen des Verfassungstextes nahe. Die
wenigsten Umweltschädigungen gehen jedoch unmittelbar vom Staat aus. Dieser
betreibt kaum Fabriken, hält nur einen verhältnismäßig kleinen Teil der Kraft-
fahrzeugflotte und handelt darüber hinaus oft als Akteur des Umweltschutzes.
Die Grundrechte in ihrer Dimension als Abwehrrechte gegen den Staat in Stel-
lung zu bringen, hilft angesichts der massiven Bedrohungslage offenbar nicht
weiter. Im Umweltrecht setzt sich ein Trend fort, den Hannah Arendt bereits in
den 1950er Jahren beschrieb:

„Die Bedrohung der Freiheit in der modernen Gesellschaft kommt nicht vom Staat,
wie der Liberalismus annimmt, sondern von der Gesellschaft.“4

Da sich die Staatszielbestimmung zum Umwelt- und Nachweltschutz in
Art. 20a GG mangels subjektiv-rechtlicher Ausgestaltung als weitgehend zahnlos
erwies und den Schutz des Bürgers in Umweltbelangen nicht zu intensivieren
vermochte, liegt es nahe, auf die Grundrechte zurückzugreifen, um diesen Be-

1 Der Begriff wurde erstmals vom Nobelpreisträger Paul Crutzen vorgeschlagen,
siehe Crutzen/Stoermer, in: IGBP Newsletter 41, Mai 2000, S. 17 ff.); vgl. hierzu auch
den Nachweis bei Fernow, Der Klimawandel im Zeitalter technischer Reproduzierbar-
keit, S. 139 Fn. 105. Der Begriff ist mittlerweile breit rezipiert worden und weitgehend
zustimmend in den wissenschaftlichen Diskurs eingegangen, vgl. Czybulka, in: FS für
Peine, S. 37; Fernow, Der Klimawandel im Zeitalter technischer Reproduzierbarkeit,
S. 139; Grambow, Nachhaltige Wasserbewirtschaftung, S. 25; Kahl, Nachhaltigkeitsver-
fassung, S. 1 ff.; Rahmstorf, in: Essl, Biodiversität und Klimawandel, S. V.

2 In der Fachwissenschaft wird davon ausgegangen, dass die Rate des Artensterbens
10.000 mal höher ist, als sie es ohne den Menschen wäre; vgl. Hampicke, Kulturland-
schaft – Äcker, Wiesen, Wälder und ihre Produkte, S. 78.

3 Aufzählung nach Rahmstorf, in: Essl, Biodiversität und Klimawandel, S. V.
4 Arendt, Vita activa, S. 331 Anm. 74.



gründungen und Maßstäbe für Umweltschutzpflichten zu entnehmen. Die Forde-
rung, die abwehrrechtliche Dominanz der Grundrechtsdogmatik zu durchbrechen
und durch anspruchs-, schutz-, teilhabe-, leistungs- und verfahrensrechtliche Ge-
währleistungen zu ergänzen, ist deshalb immer wieder zu vernehmen.5 Die damit
verbundene Frage, ob ein grundrechtlicher Anspruch auf umweltschützendes
staatliches Handeln besteht, bezeichnet Kloepfer gar als „das derzeit schwierigste
Grundrechtsproblem im Umweltbereich“.6 Dies liegt auch darin begründet, dass
der parlamentarische Rat die Frage des Umweltschutzes in der unmittelbaren
Nachkriegszeit nicht als Thema von verfassungsrechtlicher Brisanz erkannte. Aus
dem für Grundrechte zuständigen Grundsatzausschuss des Parlamentarischen
Rats ist im Protokoll der 31. Sitzung überliefert: „Der Einsender der Eingabe
Nr. 440 wünscht, daß der Naturschutz in die Verfassung aufgenommen wird. Wir
sollten zur Tagesordnung übergehen.“7 Die übrigen Mitglieder erhoben keine
Einwände, die uns überliefert wären. Dass der Ausschuss sich mit der Frage
nicht einmal beschäftigen wollte, zeigt die Stellung des Natur- und Umweltschut-
zes zur Zeit der Ausarbeitung des Grundgesetzes. Als der Kontinent in Trüm-
mern lag, war der Fokus auf den Wiederaufbau der Zivilisation gerichtet, nicht
den Schutz der Natur. Die Protokolle des Hauptausschusses bestätigen diesen
Eindruck. So wurde einzig bei der Zuteilung von Kompetenzen des Bundes und
der Länder der Naturschutz beiläufig erwähnt und wiederum nicht vertieft be-
handelt. Aus den Protokollen geht nur die Ausführung des Abgeordneten Klein-
dinst hervor, der im Zusammenhang mit der Kompetenzverteilung zwischen
Bund und Ländern bemerkte: „Naturschutz und Landschaftspflege. Das ist poli-
tisch gar keine wichtige Sache“.8 Der für Grundrechte zuständige Grundsatzaus-
schuss des Parlamentarischen Rates sah die Aufnahme eines Artikels zu Tier-
und Naturschutz nicht als notwendig an, da bereits vorkonstitutionelle einfachge-
setzliche Regelungen bestünden.9 Gemeint waren das Reichstierschutzgesetz und
das preußische Forstgesetz, die nach Art. 123 Abs. 1 GG fortgelten sollten.

Eine ausdrückliche Normierung staatlicher Schutzpflichten im Grundgesetz ist
die Ausnahme.10 In den Art. 71 ff. GG finden sich hingegen zahlreiche Formulie-
rungen, die Schutzkompetenzen zuordnen.11 Die meisten davon beziehen sich
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5 Kingreen/Poscher, Grundrechte, Rn. 94; Dirnberger, Recht auf Naturgenuss und
Eingriffsregelung, S. 98; Rixen, DVBl. 2018, 906 (911); Voßkuhle, NVwZ 2013, 1 (6).

6 Kloepfer/Neugärtner, Umweltrecht, § 3 Rn. 68.
7 Parl. Rat V, S. 907.
8 Parl. Rat XIV, S. 1573.
9 Parl. Rat V, S. 479.
10 Ausdrücklich normiert sind Schutzpflichten nur in Art. 1 Abs. 1, Art. 6 Abs. 1 u. 4,

Art. 16a Abs. 1 GG.
11 So z. B.: Art. 73 Abs. 1 Nr. 5a GG betrifft den Schutz deutschen Kulturgutes;

Art. 73 Abs. 1 Nr. 14 GG den Schutz vor Gefahren der Atomenergie; Art. 74 Abs. 1
Nr. 12 GG den Arbeitsschutz; Art. 74 Abs. 1 Nr. 17 GG den Küstenschutz; Art. 74
Abs. 1 Nr. 20 GG den Tier- und Pflanzenschutz; Art. 74 Abs. 1 Nr. 29 GG den Natur-



direkt auf Materien des Umweltrechts. Grundrechtliche Schutzpflichten ergeben
sich aus der Kompetenzzuordnung freilich nicht. Ebenso wenig, wie mit der Auf-
gabe eine Befugnis erwächst, kann mit der Kompetenz eine Schutzpflicht er-
wachsen. Andererseits stellt sich die Frage, ob das Staatsorgan, dem eine Schutz-
kompetenz zugewiesen ist, in diesem Bereich gänzlich untätig bleiben darf und –
wenn dies nicht der Fall ist – inwieweit es zur Gewährleistung eines bestimmten
Schutzstandards verpflichtet ist.

B. Gang der Untersuchung

Die Frage der Existenz grundrechtlicher Umweltschutzpflichten lässt sich in
zwei Teilaspekte untergliedern – einen strukturellen und einen inhaltlichen Teil.12

Der strukturelle Aspekt der Frage bezieht sich auf die Herleitung grundrecht-
licher Schutzpflichten und deren rechtsdogmatische Einordnung. Der inhaltliche
Aspekt bezieht sich auf die Frage, welche Umweltschutzpflichten aus den einzel-
nen Grundrechten folgen. Ein besonderes Augenmerk gebührt bei den Schutz-
pflichten zudem ihrer gerichtlichen Durchsetzbarkeit, die sich von der der Ab-
wehrrechte unterschiedet.

Im ersten Kapitel wird die Herleitung der grundrechtlichen Schutzpflichten
unter besonderer Berücksichtigung ihrer historischen Entwicklung nachvollzogen
(1. Kapitel). Einige der Begründungsansätze reichen in die Zeit vor der Schaf-
fung des Grundgesetzes zurück, wodurch ihre Grundsätzlichkeit untermauert
werden kann (A., B.). Andere Ansätze orientieren sich streng am Textbefund des
Grundgesetzes und kommen damit der positivistischen Kritik an naturrechtlichen
und überrechtlichen Begründungsansätzen entgegen (C.–G.). Sodann wird die
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts nachgezeichnet, in der einige der
bestehenden Herleitungsmethoden bereits aufgegriffen werden (H.). Ihre Syn-
these erfahren die verschiedenen Ansätze durch eine diskurstheoretische Deutung
(I.).

Sodann werden die Tatbestandsvoraussetzungen der grundrechtlichen Umwelt-
schutzpflichten herausgearbeitet (2. Kapitel). Hierzu zählen insbesondere die
Kreise der Verpflichteten (A.), die Schutzrichtung (B.) sowie die Reichweite der
Schutzpflichten in räumlicher, personeller und zeitlicher Hinsicht (C.). Daran
anschließend werden die einzelnen Grundrechte auf ihre Umweltschutzgehalte
untersucht und diskutiert, ob und inwieweit sich eine abstrakte Rangfolge dieser
ausmachen lässt (D.). Der letzte Abschnitt befasst sich mit der Auslösung der
Schutzpflicht, insbesondere in Situationen verbleibender Unsicherheit (E.). Dabei
werden verschiedene Ansätze aus Literatur und Rechtsprechung dargestellt und
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schutz, wobei dieser in Art. 72 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 GG weiter in Naturschutz, Artenschutz
und Meeresnaturschutz unterteilt wird.

12 Alexy, Theorie der Grundrechte, S. 411.


